
1617 Oktober 19 . , [Abtei ] Wettingen A
SCHREIBEN VON ABT PETER II . [SCHMID] AN ALT AMMANN[UND DERZEI¬

TIGEN STADT- UND AMTSRAT] KONRAD III . ZURLAUBEN, ZUG

"Uns [ als dem Visitator von Frauenthal ] hat fraw Abhtissin Zu Frawenthal [Ma¬

ria Margaretha IV . Eonegger]  dessen , was Jhr unserm Bruder haubtman

Wolffgangen [ S c h m i d] bevolehen gegen uns usszerichten , sehrifftlich erin¬

nert . Darüber wir uns by Jme wider erhohlt , und das es nacbmahls der uslen-

disahen Visitation [ insbesondere der eidg . Zisterzienserinnenklöster durch

den Abt von Salem , Thomas W u n n] , und dann unser anligen gegen den Graf-

fen [ im Klettgau , u . a . sicher Allwig ] Zu S u l t z , antreffe , verstanden.

Sovil dann die Visitation belangt , haben Jhr eüch Zuerinneren , dass Jhr Jn-

namen der Cath . orten [ gemeint der Schirmorte ] , wie auch die Statt Lucem

[ = Vorort der kath . Orte ] für sich selbsten , umb abschaffung derselben , uns

Zugeschriben darüber wir unser müglichstes best gethan . Als aber ein gegen-

schryben von Salmanswyl [ - Salem ] an die Cath . ort abgangen , und herr Praelat

von St . Urban [ Ulrich V. A m s t e i n ] mehrangeregte Visitation selbsten be¬

förderen helffen ; hat Lucem syn Meynung geendert und den Salmanswylisehen

bygefallen ; mit vermelden , Selbige allein dem Peterskopff nit Annemblich sein

welle : Welcher Reden wir aber sovil nit geachtet , als nachgehendts deren , die

Zu Lucem , und (wie uns fürkommen ) auch vor anderer orten herren Ehrengesannd-

ten fälschlich erdichter weiss geredt worden syn solle , mit solcher Jniuri,

das wir nit unterlassen könden , desshalber uns schriftlichen vor gemeinen

Cath . orten Zepurgieren , und umb wider abnemmung der Jungfrauen Clösteren

trungenlich angehalten ; wir könnent aber nit vememmen , das selbig unser an
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die Cath . ort abgangen Schryben von Lucerm Jemahls fürgebracht . sonsten uns

die . . . Cath . ort gewüsslich widerumben beantwortet haben wurden . Wüssent al¬

so Selbsten nit , woran dis Visitation Geschäfft hanget . Uns ist nichtzt hier¬

an gelegen . Wellent lieber rüewig als unrüewig syn . Allein , sovil Frauwen-

thaal belanget , habe ?i wir uns Zueriimern , dass A° 1572 durch Herrri Generain

[abt von Citaux , Nicolas I . Boucherat]  selbige Visitation von Abbt

Hieronymo [Frey]  zu Muri genommen , und dem Gottshuss S . Urban Zugeeignet.

Welches aber die Herreii [Ammami bzw . Stabführer und Rat der Stadt ] Zug [ wel¬

che Kastvögte in Frauenthal waren ] nit gestatteyi wellen , Sonderen , wylen Sy

da Jnherrschen , haberi Sy einen , und Namblichen den Herren [ Abt ] Zu Wettingen

[Christoph I . S i Iberysen ] , ernambset , welches Herr General müessen

geschechen lassen , darumb authentische Brie ff verbanden.

Antreffendt das ander Geschäfft gegen Herrn Graffen Zu Sultz [ - es ging wohl
l

um das Darlehen , welches Wettingen den Grafen von Sulz gewährt hatte - ] hat

uns Bruder Haübtman angezeigt , dass Jhr von Jhnen erfordert , und selbs per¬

sönlich Zu Jhnen hinaus solten . Welches Jhr aber wol schrifftlich verrichten

köndten ; Nüt desto weniger aber , da unserthalber Jhr etwas gegen Jhnen Zu ver¬

richten haben wurden ; wolten Jhr üch sovil Mühe gern undernemmen , und in selbs

persona hinus ryten . Berichten hierüber wir eüch , dass verschiner Jar - Rech-

nung [ in Baden ] ein Schryben an Sy die Graffen erlaubt , welches zwar Copyet,

und aber nach nit abgangen . Und wylen es dann sich so lang verwylet , müessen

wir eben warten , bis widerumb ein Badenische Tagsatzung abgibt [ - laut ge¬

druckten EA scheint aber dann dieses Geschäft nicht behandelt worden zu

sein - ] , da dann nach abgelesnem Concept das Schryben solle abgefertiget , und

der herren Graffen Bescheidt hierüber erwartet werden . Jnterim aber , da der

Herr siner geschäfften halber hinussgeritten were , hetten wir wol lyden mö¬

gen , So derselbig im Fürreysen alhie zukheret , und us angesteltem Concept

Jnformation genommen hette . "

1 ) s . Helvetia Sacra III/3 , 469

Original , mit Siegel - AH 62 , 180 - 181
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